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ORTSSTIMME[VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN FUER DIE AMMAEN-

NER UND RAETE VON AEGERI, MENZINGEN UND BAAR (=AEUSSE-
RES AMT) ]

Vor einigen Jahren sei in Stadt und Amt Zug ob etlicher "Regementt
Sachen" ein Streit entstanden , der dann [ 1604 ] mit Hilfe der kath.

Orte mittels eines von allen Parteien besiegelten Libells habe
beigelegt werden können . Trotzdem hätten sich in der Folge be¬
züglich des Beisitzes auf den Tagsatzungen - im speziellen aber
wegen des Besuchs der Jahrrechnung in Baden - ständig neue Un-
st -ilhmigkeiten ergeben ; so sei den Gesandten der Stadt Zug , der



"alle preminentz eines Loplichen Ohrtts wye auch Sigel 3 Paner 3 fendli"  etc.

zustehe , die Teilnahme immer wieder mal verweigert worden.

Mit der Regelung , dass die Jahrrechnung im ersten Jahr je von

einem Gesandten der Stadt und des Aeusseren Amtes , im nächsten
Jahr aber nur von zwei des Aeusseren Amtes besucht werden dür¬

fe , gehe die Stadt Zug in jedem zweiten Jahr leer aus . Gegen

diesen Turnus habe die Stadt übrigens schon bei Aufrichtung des

Libells protestiert . "Und besonders diewyl sidthar dess Zwischentt Jnen

uffgerichten Libels enderung von gmeinen Eydtgnossen umb beserer glegenheit-

ten willen beschechen und Jetzmalen wy es ein andere gstalt dann Jn uffrich-

tung dess libels gewumien , also das Jederzitt uff solche Badische Jarrechnun-

gen gmeyner Unnd sonderbarer Ohrtten auch sunsten wichttige von geistlichen

unnd welttlichen personen particular geschefftt ], so ~durch das gantze Jar ohn

einem Unnd anderer Ohrtt uff besonderen Tagleistungen fürgebrachtt unnd

tractiertt 3 by welchen Jeden Zitten unnd allwegen ein gesandter von der Statt 3

als billichen 3 unnd villmalen umb wenigsten kostens willen allein bywohnett 3

unnd dann von der Jarrechnung da meherteils solche geschefftt ussgemachtt

unnd erörtterett werden sy von der Statt ussgeschlossen syn solttendt 3

könnttendt wier kheineswegs weder Rattsam noch billich syn befinden . " Die¬

ben Turnus erachte man , was auch die andern mit Zug verbündeten

Orte bestätigen müssten , keineswegs als ratsam . Zudem seien bisher von

dem Aeusseren Amt öfters Gesandte auf die Jahrrechnung abgeordnet

worden , "die solchen geschefftten niemalen bygewohntt auch weder Zu grichtt

oder Rath Jemalen gebruchtt dar Zu mitt praticieren oder ungebürenden mittlen

[TrölenJ solche erwellung erlangendt " . Diese Praxis aber könne man

nicht mehr länger dulden . In Zukunft solle daher auf jede Jahr¬

rechnung nach Baden je ein Gesandter aus der Stadt und dem Aeus¬

seren Amt delegiert werden , wobei jedes Jahr ein Gesandter aus

einer andern der Drei Gemeinden genommen werden und es sich bei

letzteren Abgeordneten um "Eherliche unnd verstendige Menner"  handeln

solle , die zuvor "Zu grichtt unnd Rath oder solichen geschefftten gebrucht

Worden 3 [und ] ohne einicher trölen oder praticieren erweitt"  worden seien.

Werde trotzdem einmal ein "ungeburender"  Mann erwählt , solle dem¬

selben der - Beisitz verweigert ' und dieser nach Hause geschickt

werden . Beide Tagsatzungsgesandten aber sollen den Verhandlungen



der Jahrrechnung bis zum Schluss beiwohnen und die dabei aufge

griffenen Geschäfte gemäss der Instruktionen ihrer Obrigkeit

[Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug ] nach bestem Wissen und
Gewissen beraten helfen.

Gegen alle übrigen Punkte des Libells habe man nichts einzuwen
den.

Kopie , von Konrad III . Zurlauben
AH 33 , 21- 22 , Blatt 22V leer
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